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SCHREIBEN VON AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG AN BUERGER-

MEISTER UND RAT VON CHUR

"Wir werden JJnumbgenglich veranlasset s wegen Einer Unns Zue handen gekhormen

mit Ewer . . . beygefüegten Erlaubnuss von Andrea Pfeffer  Sub Num. °

XXI . Mitwochen den 22 . May Jüngsten in Jtalienischer Sprach getrukten Zeitung

[ - es muss sich um die von Pfeffer herausgegebene "Gazetta del Mercordi " han-
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dein - J , als welche , wie Jhr ohnschwär aus angeschlossnem Extract selbsten
.2

. . . ersehen khönnen , Jn dem Artikhel Zürich den 18 . Mai . Neben andern hierin

enthaltnen öffentlichen Unwarheiten auch Ein wider Unsem Standt [ - insbeson¬

dere war Ammann Beat Jakob  II . Zurlauben angegriffen worden - ] so

wol , als Einege Unsere particular Ehrenmittel sehr schmächliche den Unschul¬

digen Gemeinen Landtman wider die Oberkeit Zur 'aufrhur anhetzende Zuelagen

empfindtlich anziechet , Euch hiemit freündtdienst [ lieh ] Zue ersuechen , dass

Jhr Unns das Pundtmässige Gefallen erweisen möchten Gegen obvermerkt Ewerem

angehörigen buchtrukher Andrea Pfeffer die Unverweilt Oberkheitliche Inquisi¬

tion Vorzuekheren , und von demselbigen Zue vememmen , von wemme Er dise Gott¬

lose Erdichtung eingeholt ? Und Jmfal Er solche aus sich selbsten , oder Jemand

anderem , der Euch . . . Zue versprechen sthunde , hergenommen hette , Gegen sel¬

bigem ein so Emsthaft = und Zuelängliahe Correction Zue gebrauchen , die Einer

so ärgerlichen , und aufrhur stiftenden Schmachschrift angemessen ist , wan

aber disere dem Trukher , oder anderen aus Zürich Zuegeschikht worden wäre,

dieselbige Oberkeitlich dahin anzuehalten , das Sie alsobaldt den Scribenten

Namhaft machen , damit Wir auf dessen Vememmen an dasige Obrikeit [Bürger¬

meister und Rat von Zürich ] umb gleich gebührmässige remedur einlangen mögen;

Wir wollen umb so ehender einen Pundtmässigen Entspruch und willfärigkeit

verhoffen , umb weilen Unns die von Eüch . . . Immerhin emehrende Aequanimitet,

Frid = und Justizliebe keines wegs Zweiflen lassen , dass Jhr nit auch mit und

neben unns ab so gefährlichen Spargimenten , welche leichtlich eine Unrhue in

Unnserem , Gott seye lob , sonst hiervon gantz befreyten Ohrt erweckhen könten,

ein sehentliches Missfallen bezeügen werden , So Wir Zue allen vorfallenheiten

in pundtspflichtiger Observanz gegen Eüch Zue verschulden Niemahlen under-

lassen " .

"Na. glaube. dat> UndeAzoge.n [d.h.  daA UyitentAlckene .] könte aiu>gelcu>Aen coei-
d&n. "

1 ) s . zum ganzen Themenkreis AH 63/65 , insbes . auch Anm. 1
2 ) Vier letzte Worte unterstrichen 3 ) 16 letzte Worte unterstrichen

Kopie , Glosse von Beat Jakob II . Zurlauben AH 70 , 595 - 596
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